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Die GemeindeWienschafft eineExportkreditversicherung .
Schon seit längerer Zeit sind Verhandlungen im Gange ,die eine För¬

derungdes darniederliegendenExportesdurchdie Stadt WienzumZielehaben .
Die Verhandlungenführten bereits am31 .Oktober zu einer schriftlichen Vor¬
vereinbarung . DieVeröffentlichung ist jedoch im Hinblick auf die Wahlen

unterblieben ,um dieser Aktion nicht den Charakter einer Improvisation zu

gebenundder sachlichen BeurteilungAbbruchzu tun .Die GemeindeWienfolgt
mit dem Plane einer Exportkreditversicherung dem Vorbild vonEinrichtungen ,

die sich bereits in den meisten Ländern Europas ,vor allem im DeutschenReich ,
voll bewährt haben .Es muss allerdings bemerkt werden ,dass es sich im

Auslande ausnanmslos um Einrichtungen handelt ,die das ganze Staats¬

gebiet umfassen .Aehnlich wie bei der Förderung des Russenexportes mussaber
Wien angesichts der furchtbar wachsenden Arbeitslosigkeit ,die ein weiteres

Zuwartennicht gestattet ,gesonderteWegegehen. Solltejedocheine dasgan¬
ze Bundesgebiet umfassende Vorkehrung dieser Art getroffen werden ,wasbei
einer stärkeren Betonung der Wirtschaftspolitik im neuen Nationalrat erwar¬

tet werden müsste ,so besteht keine Schwierigkeit ,die Wiener Aktion in den

Rahmeneiner gesamtstaatlichen einzufügen .
DieExportkreditversicherungzielt dahinab ,dasRisikodesExpor¬

teurs und der Exportindustrie zu einem sehr erheblichen Masse durchVer¬
sicherungzu decken .Dasbedeutet die notwendigeundsehr erwünschteVor¬
sorgegegenein UebermassvonVerlusten .Darüberhinausliegt aber darinder
ganz ausserordentliche Vorteil ,dass eine so versicherte Færderung dieMög¬
lichkeit zur Erlangung eines ausreichenden Kredites zu günstigen Bedingungen

bietet . Geradebei den in Oesterreich auf diesem Gebiete bekanntgrossen
Schwierigkeitenundden drückendenZinsenwird sich das Vorhandenseineiner
solchen Exportkreditversiherung unmittelbar in der günstigsten Weisefühl¬
barmachen .

Der Aufbau der Exportkreditversicherung soll der folgende sein : Die

Gemeindeschafft einen Garantiefonds bis zumHaftungsausmasse von fünf Mil¬

lionen Schilling . Eswird jedoch keine magistratische Stelle mit derFüh¬
rung betraut ,sondern es soll ein Vétrag mit einer Versicherungsgruppe ge¬

schlossenwerden ,die sich bereits gebildet hat .DieseVersicherungsgruppe
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besteht aus dem" Kompass "AllgemeineKredit - und

Garantie - Bank,der seit demJahre 1912die Kreditversicherungbetreibt ,undaus
Rückversicherungsinstitutenvoninternationaler Bedeutung .DiestädtischeVer¬
sicherungsanstalt wird ,ohneamRisiko beteiligt zu sein ,gewisseRechteundBe¬
fugnisseimInteresse der Gemeindewahrnehmen.Gegenstandder Versicherungsind
Auslandslieferungen ,die ausschliesslich durch in Wienansässige oderzumin¬
dest hier eine Betriebsstätte bedeutendenUmfangesunterhaltendeProduktions¬
undHandelsfirmenaufKreditgetätigtwerden. DieGrundsätzefür dieVersi¬
cherungsHähigkeit der Waren ( unter Berücksichtigung des verarbeiteten inlän¬

dischen Materials ,beziehungsweise des inländischen Arbeitslohnes ) ,dieAuswahl
undKontingentierungder Branchen ,Exportländerundso weiter wird durchkan¬
mission ,AusschussundExportversicherungsstelleimallgemeinenundfallweise
bestimmt.DieDeckungerfolgtin FormderEinzelversicherung,derBündelwer¬
sicherung oder auch im Rahmeneiner Pauschalversicherung .Die Versicherungge¬
währtdemExporteurSchutzgegenVerlusteinfolge .Zahlungsunfähigkeitseiner
Kunden,undzwarauchdann ,wenndieUrsachederInsolvenzinkatastrophalen
Ereignissen,wieKrieg ,Aufrur ,Erdbeben ,Zahlungsverbotenundso weiter ,gelegen
ist ( Katastrophenrisiko ) .Die Gesamthöheder jeweils gleichzeitig laufendenVer¬
sicherten Fakturen ist mit dem Zehnfachen der Fondshöhe begrenzt . Eswird also

möglichsein ,FakturenimBetragevon50MillionenSchillingunterdieseEx¬
portkreditversicherung zu nehmen .Da es sich in der Regel um drei bis sechs¬

monatliche Obligi handelt ,kann im Durchschnitt mit einem Umsatzbis zu150
Millionen Schilling im Jahre gerechnet werden .Im Verhältnis zurExportkredit¬

versicherung des Deutschen Reiches ,deren Fonds aus 10 Millionen Markbesteht ,
und in Anbetracht des grossen Unterschiedes der Wiener Exportmöglichkeit gegen¬

über der des ganzen Deutschen Reiches ist also die hier getroffene Vorsorge

eine ausserordentlich weitgehende . Eswird dadurch die Möglichkeit gebotensein ,
nicht nur Exportgeschäfte in dembisherigen Ausmassezu versichern ,sondern
auchdarüberhinaus,wasja das Entscheidendeist ,neucAbsatzmöglichkeeiten
und neue Absatzgebiete für die Wiener Waren zuerschliessen .

Die Verwaltungsoll durch eine KommissionundeinemAusschussbe¬
sorgt werden .Die Kommission setzt sich aus Vertretern der Gemeinde Wien ,der
städtischen Versicherungsanstalt ,aus Delegierten der Versicherungs - undRück¬

versächerungsgesellschaften und aus Vertretern der beteiligten Wirtschafts¬
kreise zusammen .Der KommissionEbliegt die Aufstellung der Richtlinien für die
Durchführungder Exportkreditversicherungunddie UeberwachungderInnchaltung
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dieser Richtlinien .Der Ausschussist das für den laufendenGeschäftstrieb
derExportkreditversicherungzuschaffendeOrgan ,dasdiebeiAnnahmeund
Durchführung der einzelnen Verträge erforderlich werdenden Entscheidungen zu

treffen hat .Er besteht aus je einem Vertreter der städtischen Versic herungs - ¬

Anstalt ,des " Kompass "undder Rückversicherer ,ferner aus weiteren vonder
GemeindeWienzu ernennendenMitgliedern .Die Sitzungen habenmindestens

einmal in der Wochestattzufinden .Der Ausschussentscheidet imEinzelfalle
nach Massgabe der bestehenden Richtlinien über die Annahme und Ablehnung der

eingereichtenVersicherungsanträge,überdieErneuerungbereitsabgelaufener
Verträgeundüber die Grundsätzeder Tarifierung ,weiters überFeststellung
der Selbstbeteiligungsquoten ,über alle Aenderungender allgemeinenVersi¬
cherungsbedingungen ,Antragsformulare und Polizzentexte etc . Ferner hat der

Ausschussfür die zweckmässigeVerteilung der Versicherungsabschlüsse aufdie
am Ausfuhrgeschäft beteiligten Kreise und Branchen ,sowie auf die einzelnen
Exportländerzu sorgen .Die Tätigkeit der Kommissions- undAusschussmitglieder
ist ehrenamtlich ;sie sind zur Geheimhaltungverpflichtet .

Fest verbindlicheAngabenüber die Prämiensätzesind nochnicht
möglich . DerTarif wird gestaffelt sein ,VonEiniluss ist das Absatzgebiet ,die

Bonität des Schuldners ,die Dauerdes Kredites oder etwa der Umstand ,obnur
ein einzelnes Geschäft oder ein ganzer Block versichert wird .DieDurchschnitts
prämiebei viermonatlichenKrediten düffte 1 1/3 Prozentbetragen .

Die Exportkreditversicherungsaktion ist vorerst für die Dauervon
drei Jahren ,das wt bis zum 31 .Dezember 1933 ,in Aussicht genommen .Die in

Betracht kommendenVersicherungsinstitute haben ihre Mitwirkung bereits in
verbindlicher Form zugesagt ,soferne der Gemeinderat bis 31 .Dezemberdieses

Jahres seine Zustimmungerteilt .Demgemässwerdenalle notwendigenVorlagen
schon in kurzer Frist den massgebendenInstanzen zur Beschlussfassungvor¬
gelegt werden .Es besteht also volle Aussicht ,dass die neue Einrichtungbereits
zu Anfang des Jahres 1931 ihre Tätigkeit aufnehmen kann .Damit wirdeinem
langempfundenen Bedürfnis abgeholfen und eine sehr wirksame Massnahme zur

Bekämpfungder Arbeitslosigkeit ins Lebengerufen .
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Die Bezügedes WienerBürgermeisters .
In einer WienerZeitung wird heute bchauptet ,dass imVoranschlag

derGemeindeWienfür dasJahr1931die BezügedesBürgermeistersum17. 7
Prozent höher seien als im Jahre 1930 .Diese Behauptung ist natürlich un¬
wahr .Bürgermeister Seitz wird im Jahre 1931 genau dieselben Funktionsgebühren

erhalten wie im Jahre 1930 .Die Funktionsgebührendes Bürgermeistersrichten
sich nach einem Gemeinderatsbeschluss vom 10 .Dezember 1920 nach denBezügen
der Bundesminister und nich nach den Bezügen der Angestellten der Gemeinde

Wien .Tatsächlich sind nun die Bezüge der Bundesminister vie überhaupt die

Gehälter der Bundesangestellten durch das Bundesgesetz vom20 .Dezember1929
mit Wirkungvom1 .Jänner 1930 erhöht worden .Diese Erhöhung ,die perJahr
1800 Schilling beträgt ,konnte Voranschlage der Gemeinde Wien für das

Jahr 1930 noch keine Berücksich igung finden ,weil das Bandesgesetz erst

am 31 .Dezember 1929 kundgemacht worden ist .

Bürgermeister Seitz bezicht keine über die Funktionsgebühren des

Bürgermeisters hinausgehenden Einkünfte .Die Diäten eines Abgeordneten zum

Nationalrat ,auf die er nach gesetzlicher Vorschrift nicht verzichtendarf ,
werden von den erwähnten Funktionsgebühren in Abzug gebracht .Auch die Pen¬

sionsbezüge des Bürgermeisters als Lehrer wurden einige Zeit hindurch vonden
Funktionsgebühren abgezogen ,wodurch diese im Voranschlage für 1930gerin¬

ger erschienen .Daaber nun diese Abzügedie Funktionsgebührensehrgering
erscheinen liessen ,wurdebei der letzten BudgetberatungvonderOpposition
angeregt ,manmögeeine andereBuchungvornehmen ,undzwarderart ,dassdie
Lehrerpension des Bürgermeisters nicht ausbezahlt ,sondern dieser Betrag in

die Funktionsgebühren eingerechnet werde .Es handelt sich also nur umeine
andere Art der Verrechnung ;irgendeine Erhöhung der Bürgermeisterbezüge ist

nicht eingetreten .Als Landeshauptmannerhält Bürgermeister Seitz -während
selbstverständlich alle anderen Landeshauptmänner Funktionsgebühren und auch
Diäten für Delegierungen in Körperschaften erhalten - ,für die gesamte mitdie - ¬
ser Funktion zusammenhängenden Tätigkeit keinen Groschen ,sodass seine Be - ¬

züge jedenfalls hinter denen der Landeshauptmänner anderer Länder zurück¬

bleiben . - . - —————- - - —- - ¬
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